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von s vom loodes Kaufpreises prätcndiren könne; der

Staat hat also nicht darauf zu sehen, ob cm Grund-
stük unter feinem Werthe, oder darüber scye verkauft

worden; denn es cxistirt kein Gesetz, durch welches

verboten ist, Erundstüke umer ihrem Werthe zu vcr-

kaufen ; auch hat kein Regent das Recht, solche Ge-

setze zu machen. Wenn nun mit jedem aufrichtigen,
redliche», und daher gültigen Kaufe dem Staat die

Gebühr von 2 vom 100 des Kaufpreises verfallt; so

folgt klar, daß man bey einem gültigen Kaufe, wel-

eher unter dem Werthe des Grundstükes geschlossen

wurde, nicht sagen könne, dieser Kauf entziehe dem

Staat die gesetzlichen Gebühren, weil diese nicht mit
dem Werthe des Grundstükes im Verhältniß stehen;

denn dieses Verhältniß wird keineswegs crfodert. Eure

Commißion kann daher nicht mit dem Begriffe des

vollziehenden Ausschusses und des großen Raths über-

einstimmen, daß durch jene Käufe deni Staate Ge-

bührcn entzogen werden, welche unter dem Werthe
des Grundstückes eingegangen worden. Man sagt

zwar es gebe Fälle, die partielle Schenkungen enthal-

ten, und die Verheimlichung der Schenkung entziehe

allerdings dem Staate seine Gebühren. Allein bey

jedem Vertrage, der zum Theil einen Kauf, zum
Theil eine Vergabung enthält, ist der Käufer schuldig

von dem Kaufe die 2 vom 100, und von der Vcrga-
dung die 5 vom 100 zu entrichten. Wenn nun ein

solcher Käufer nur seinen Kaufpreis angicbt, hingegen
die Vergabung verheimlichet, so gehört durch diese

Verheimlichung der Käufer unter die Classe der Be-
trüger, und also unter jene Maßregeln, welche gegen
dieselben verordnet find.

Da nun durch jenen zweyten Fall dem Staate keine

Gebühren entzogen werden, so fallen auch die im 2ten
und zten §, der vorliegenden Resolution dagegen ent-

haltenen Maßregeln von selbst dahin. Eine förmliche
Untersuchung derselben wäre daher unnütz ; doch erlaubt
steh eure Commißion nur ein paar kurze Bemerkungen
xn machen. Im 2ten §. wird der Generalemnehmer
bevollmächtiget, bey einem Kaufe, wo ihm eine partielle
Schenkung wahrscheinlich seyn würde, das Gut schätzen

zu lassen. Welchen Spielraum erhielten hier nicht Par-
thcylichkeit, Rache, Neid und andre Leidenschaften!
-tens: Wenn ein Gut über ein Vierthell des Kauf-
Preises geschäzt wird, so soll dieser Ueberschuß als
Vergabung angesehen werden-, und der Käufer nebst
den Schätzungskösten 5 vom 100 bezahlen.

(Die Fortsetzung-folgt)..

Mannigfaltigkeiten.
Ueber Einheit und Federalism.

Aus einen, Vrieftss.Luz crn 10. Juni.— Wir'
fühlen das Bedürfniß der Einheit, aber wir können-
es dem Hà'lier nicht verargen, wenn er eine gewisse
Vorliebe für den Federalism«s zeigt: wäre es'
aijo nicht möglich die Vortheile beyder zu verein:-
gen? Und so sehr ich mm für Einheit gestimmt'
habe und noch stimme, so will ich als unpartheyi-
scher Richter, der einzig die Wahrheit sucht, einige'
Gesichtspunkte aufstellen, die den Streit beseitigen'
helfe» könnten.

Der Federalisnms hat als allgemeines Prinzip',
und insbesondere auf uns berechnet, viele gute Sei-
ten : als allgemeines Prinzip: denn es ist gewiß, dass
in fedcriertcn Staaten eines der gröstcn Uebel, so'
die Menschheit drückt, der Krieg, selten eintrit, es

sey denn Nothwehr: Wenn sie angegriffen find, v.-r-.
theidigen sie ihren Boden; da grössere, stark durch'
die Einheit ihrer Ma ch t, immer an der Ero>
bernngssucht krank liegen. Die Schweiz dient uns'
zum Beyspiel: ich werde bald auf die Einwendungen-
antworten, die man dagegen machen wollte. Und'
nun die Sache ferners auf uns anzuwenden: wie'
reitzend stellt sich Griechenland mir vor, wenn ich da-

Sparta, dort Theben hier Athen erblicke, als so'
viele kleine Staaten, in deren engem Kreise der mensche
liehe Grist in allen Fachen der Erkenntniß, in allem'
was den Mensch veredelt, und seine Lebenêtage ver-
süßt, so grosse Fortschritte gemacht halte; freylich'
hatte» sie auch Fehden; aber da war nicht Fed era-
li s mu s Schuld, sondern weil sie n icht fedcriert
waren: so auch mit unserm Helvetica: unftre Fe-
deration war ein Werk des Z u fa lls und dar-'

Zeit, so wie die einzelne» Verfassungen der Schweiz ;
jeder Canton war zu unabhängig; er konnte sogar'
seine Mitverbündete bekriegen, auf ihre Unkosten ssch'

vergrössrn, mit fremden Mächten ssch in Verbind»»--
gen einlassen, und die W illkü h r der Regenten'
erstreckte sich auf innere und äussre Verhältnisse. MM
kann also sagen, wir waren schlecht föderiert;;
und dennoch erhielten wir uns lange gegen den Drang;
fremder Macht und den Uebermuth des stolzen Be«
hagens einheimischer Oberherren. Wie anders,
wenn in jedem Canton solche Verfassungen eingeführt
würden, die auf Menfchenrechte und wahre Freyheit
gegründet sind;, aber dennoch so, dass in allgemeinen'
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Angelegenheiten die Stimme aller Cantone zu Ent-
Schlüssen beytragen müßte!... Man bedenke wohl,
daß wir mit einem rauhen, guten, redlichen, aber

uncultivicrten Volke zu thun haben; die Mittel seiner

Cultur müssen unter seinen Augen liegen; der erste,

natürlichste Weg zur Geselligkeit, ist Verkehr mit an-

dem Menschen. So wie der Landmann seine Pro-
dukte dem Städter zuführt, der ihnen die Form
mittheilt ; so wie seine übrigen Angelegenheiten ihn nö-

Mgcn mit den Vorstehern der Gemeinde und des

Cantons sich zu unterreden, und nicht in Petitionen,
wahre todte Buchstaben, sein Jammer und Elend zu

klagen so humanisiert er sich auch, und das ab-

scheuliche Vorurtheil gegen Städter fällt weg... -

Einer bedarf des andern; mögen sie in brüderlicher

Eintracht mit einanderleben!.. Aber wenn es nur
eine Hauptstadt geben soll, so zerfallen die. an-

dem in Staub. Mangel an Vereinignngspunkten für
Künste und Wissenschaften, wird alle Urbanität in
Helvetica verdrängen; und wenn einige Handelsstädte
den Landmann noch hinlocken, o! was wird er auf
ihren C re sus gesichte rn lesen, als Engherzigkeit
und elenden Egoismus. Wenn dann der Fremdling,
der in frühern Zeiten unsere Fluren besuchte, aus

Wunder das neugeschaffene Helvetica wieder zu sehen

kommt: wie wird er da staunen ob der kahlen nio-
uotonen Einförmigkeit, der Todtenstille der Städte,
über den Vandalismus, der vielleicht bald über uns

herfallen wird! Welch ein Contrast gegen die Vcr-
schiedenheit, Varietät, die vormals Hclvctien so vor-
theilhast auszeichnete: eine Verschiedenheit, die sowohl
über die Naturscenen, über die Regicrungsformen,
über die Bildung, den Charakter der Einwohner sich

ausdehnte: kann denn das alles nicht veredelt, ver-

vollkommnet, verbessert werde» und müssen wir dann

alle unsere Originalität dem Eigendünkel einer meta-

physischen Idee aufopfern? Wenn der Lemancr, feu-

rigm Temperaments, seine Verfassung sich anpaßt,
der ruhigere Deutsche sich eine nach seinem Geiste mo-

delt, so wie der Bergbewohner, welch angenehme

Contraste! doch immer die Menschenrcchte zur Richt-
schnür und das Band der Einheit, so alle mit einander
verbinden muß!

Es sey mir erlaubt diese Lobrede des Fcderalismus
mit einer aligemeinen Bemerkung, zu enden. Nach
was trachtet der Mensch? nach Seldstständigkeit: wie

mehr er durch sich selbst handelt, desto näher ist er

seiner Bestimmung.... Wenn ich diesem Menschen

aber sage: Du must dich an andere (und
wenn es Tausende sind, desto besser)
anschließen; euer Wolle» müßt ihr bann
einem Dritten auvertrauen, der für
euch alle Wolle und euer» Willen r e-
p rese ntic re; da köm int Einheit und
vtärke heraus — — Ja, würde er antwor-
ten: Physische Stärke, die derjenige
nach seinen Gelüsten leiten wird, der
für uns alle denkt!... So mit den Staaten:
wie kleiner, desto mehr allgemeiner Wille
(Volkswille); wie grösser, so geht alles in Ein-
heit — in Despotismus über.

Könnte man also nicht behaupten, daß für die
Schweiz nichts besseres wäre, als i) jede einzelne
Verfassungen der Cantone sie waren meistens in ihrem
Ursprung wahre Voiksregicrungen) zu verbessern, den
Menschenrechten anzupassen; und dann 2) eine Cen-
tralrcgierung eine Einheit ein G e sch w 0 rn e n g e.

richt aufzustellen, das diese Arbeit übernähme, diese
verschiedenen unabhängigen Theile zusammenhielt, lei-
tete und ein gemeinschaftliches Leben gäbe? Allein da
ist die grosse Schwierigkeit: Ist es nicht leichter nur
eine Verfassung für alle als mehrere be.
sondere zu Stanv zu bringen, die sich dennoch mit
dem Ganzen vertragen? Kann man jedem Canton
insbesondere das Werk überlassen? Nein, das
Ganze und die Theile müssen so viel möglich aus
einer Werkstatt kommen. Und wer bürgt uns, baß
Vorurtheil, Gewohnheit, alte Uebung nicht wieser die
Oberhand gewinnen? Ich antworte: die Männer,
die man auserlesen und dem Volk vorschlagen muß,
um die Maschine in Gang zu bringen.

Endlich muß ich noch eine Thatsache nachholen die
ich weiter oben hätte anbringen können, und die bis-
dahin bey allen föderierten Staaten eingetroffen hat,
welche eine Centralmacht anerkannten. Es erhellt auS
der Geschichte, daß der oder die Menschen, welche
diese Centralmacht besaßen, immer ein deso n d e res,
den vereinigten Staaten entqegengeseztes In-
tcresse halten: So der Stadthouder in Holland; der
Kaiser als Oberhaupt der Reichsstände; bey unsern
Tagsatzungen Bern und Zürich, die im Vergleich mit
andern Cantonen übermächtig waren und so die P».
litik nach ihrem Interesse leiteten. Diese Hindernisse
fallen aber bey einem wohl organisierten Federativsystem,
wo das Prinzip der Einheit das Gleichgewicht haltet?

muß, weg.
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